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Teil IV 

Artikel 16

1. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten 
sich, in Übereinstimmung mit diesem Teil der Konven
tion, Berichte über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen 
und den bei der Wahrung der hierin anerkannten Rechte 
erzielten Fortschritt vorzulegen.

2. a) Alle Berichte werden dem Generalsekretär der Ver
einten Nationen eingereicht, der, entsprechend den 
Festlegungen dieser Konvention, Abschriften davon 
dem Wirtschafts- und Sozialrat zu dessen Begutachtung 
übermittelt.

b) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermit
telt auch den Spezialorganisationen Abschriften der 
Berichte oder wichtige Teile daraus,- die von den Teil
nehmerstaaten dieser Konvention, die gleichzeitig Mit
glieder dieser Spezialorganisationen sind, vorgelegt 
werden, vorausgesetzt, daß diese Berichte «jder Teile 
daraus sich auf Angelegenheiten beziehen, die aufgrund 
der betreffenden Gründungsurkunden in den Verant
wortungsbereich der genannten Organisationen fallen.

b) die Oberschulbildung in ihren verschiedenen Formen 
einschließlich der Fach- und Berufsschulbildung all
gemein zugänglich und allen durch geeignete Maßnah-

. men, insbesondere durch die schrittweise Einführung 
der Unentgeltlichkeit, nutzbar gemacht wird;

c) die Hochschulbildung allen gleichermaßen auf der 
Grundlage der Leistung durch geeignete Maßnahmen, 
insbesondere durch die schrittweise Einführung der 
Unentgeltlichkeit, zugänglich gemacht wird;

d) die Grundschulausbildung solcher Menschen, die keine 
oder nur eine lückenhafte Grundschulausbildung er
halten haben, soweit als möglich unterstützt’oder ver
stärkt wird;

e) die Entwicklung eines Schulsystems aller Stufen aktiv 
betrieben, ein angemessenes Stipendiensystem aufge
baut wird und die materiellen Bedingungen des Lehr
personals ständig verbessert werden.

3. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten 
sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des ge
setzlichen Vormunds zu achten, für ihre Kinder andere als 
die von den öffentlichen Behörden errichteten Schulen zu 
wählen, die in ihrem Bildungsniveau dem Mindestmaß 
entsprechen, das vom Staat festgesetzt oder gebilligt wird, 
und die religiöse und moralische Erziehung ihrer Kinder 
im Einklang mit ihren eigenen Überzeugungen zu gewähr
leisten.

4. Nichts in diesem Artikel darf als Beschränkung der Frei
heit von Personen oder Körperschaften ausgelegt werden, 
Bildungsstätten zu errichten und zu leiten, wenn sie die 
im Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Grundsätze be
achten und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bil
dung den Anforderungen entspricht, die als Mindestmaß 
vom Staat festgelegt sind.

Artikel 14

Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention, der zur Zeit 
seines Beitritts nicht in der Lage war, in seinem Mutterland 
oder anderen unter seiner Hoheit stehenden Gebieten eine 
obligatorische unentgeltliche Grundschulbildung zu gewähr
leisten, verpflichtet sich, innerhalb von zwei Jahren einen 
ausführlichen Aktionsplan für die schrittweise Verwirklichung 
des Grundsatzes der allgemeinen obligatorischen unentgelt
lichen Grundschulausbildung innerhalb einer angemessenen 
und in dem Plan festgelegten Zahl von Jahren auszuarbeiten 
und anzunehmen.

Artikel 15

1. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention erkennen das 
Recht eines jeden an:
a) an dem kulturellen Leben teilzunehmen;
b) des Nutzens des wissenschaftlichen Fortschritts und 

seiner Anwendung teilhaftig zu werden;
c) Nutzen aus dem Schutz der moralischen und materiel

len Ansprüche zu ziehen, die sich aus jedem wissen
schaftlichen, literarischen oder künstlerischen Werk 
ergeben, dessen Autor er ist.

2. Die von den Teilnehmerstaaten dieser Konvention zur 
vollen Verwirklichung dieses Rechts zu unternehmenden 
Schritte schließen die für die Erhaltung, die Entwicklung 
und Verbreitung von Wissenschaft und Kultur erforder
lichen Maßnahmen ein.

3. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten 
sich, die für die wissenschaftliche Forschung und schöpfe
rische Tätigkeit unerläßliche Freiheit zu achten.

4. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention erkennen die 
Vorteile an, die sich aus der Förderung und Entwicklung 
internationaler Kontakte und der Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der Wissenschaft und Kultur ergeben.

Artikel 17

1. Entsprechend einem Programm, das nach Konsultation 
mit den Teilnehmerstaaten und den betreffenden Spezial
organisationen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieser Konvention vom Wirtschafts- und Sozialrat aufzu
stellen ist, reichen die Teilnehmerstaaten dieser Konven
tion ihre Berichte in Etappen ein.

2. Die Berichte können Faktoren und Schwierigkeiten nen
nen, die den Grad der Erfüllung der aus dieser Konven
tion hervorgehenden Verpflichtungen beeinträchtigen.

3. In dem Falle, da die Vereinten Nationen oder eine Spe
zialorganisation bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein
schlägige Informationen von einem Teilnehmerstaat dieser 
Konvention erhalten haben, ist es nicht notwendig, diese 
Information noch einmal zu vervielfältigen;
es genügt ein genauer Hinweis auf die in dieser Weise 
übermittelten Informationen.

Artikel 18

Gemäß seinen, in der Charta der Vereinten Nationen nie
dergelegten Verpflichtungen auf dem Gebiete der Menschen
rechte und der Grundfreiheiten kann der Wirtschafts- und 
Sozialrat mit den Spezialorganisationen Vereinbarungen dar
über treffen, wie sie ihm Bericht erstatten können über die 
erzielten Fortschritte bei der Einhaltung der in ihren Arbeits- 
bereich fallenden Festlegungen dieser Konvention. Diese Be
richte könnten Einzelheiten über Entscheidungen und Empfeh
lungen im Rahmen der Verwirklichungen enthalten, die von 
ihren zuständigen Organen angenommen wurden.

Artikel 19

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann der Kommission für 
Menschenrechte die Berichte über Menschenrechte, die gemäß 
Artikel 16 und 17 von Staaten und jene über Menschenrechte, 
die gemäß Artikel 18 von den Spezialorganisationen einge
reicht werden, zum Studium und zur allgemeinen Empfehlung 
oder als geeignetes Informationsmaterial übergeben.

Artikel 20

Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention und die betreffen
den Spezialorganisationen können dem Wirtschafts- und So
zialrat zu jeder allgemeinen Empfehlung nach Artikel 19 oder 
zu Hinweisen auf solche allgemeine Empfehlungen in einem 
Bericht der Kommission für Menschenrechte oder irgendeiner 
darin erwähnten Dokumentation Kommentare übergeben.


